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Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel der Stadt 
Bornheim am Dienstag, 21.01.2020, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, 
Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 04/2020 

  Nicht-öffentliche Sitzung  ASS Nr. 2/2020 

 
Anwesende 

Vorsitzender 
Hanft, Wilfried SPD-Fraktion  

Mitglieder 
Aharchi, Loubna SPD-Fraktion  
Bandel, Helga CDU-Fraktion  
Flamme, Christina CDU-Fraktion  
Hochgartz, Josiane Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Horch, Georg UWG/Forum-Fraktion  
König, Dirk UWG/Forum-Fraktion  
Krüger, Ute SPD-Fraktion  
Meiswinkel, Hildegard CDU-Fraktion  
Müller (Holzweg), Josef UWG/Forum-Fraktion  
Quadt-Herte, Manfred Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Schmitz, Rolf CDU-Fraktion  
Schnitker, Michelle Fraktion-DIE LINKE  
Schreiber, Margarete CDU-Fraktion  
Urfey, Marius CDU-Fraktion  
Westphal, Ewald SPD-Fraktion  
Wingenbach, Matthias CDU-Fraktion  
Züge, Rainer SPD-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Kabon, Matthias FDP-Fraktion  
Kleinekathöfer, Ute SPD-Fraktion  
Meyer, Thomas CDU-Fraktion  
Strauff, Bernhard CDU-Fraktion  
von Canstein, Charlotte, Dr. CDU-Fraktion  

beratende Mitglieder 
Brandt, Eike Gesamtschule  
Dubois, Christian Gymnasium  
Föhmer, Franziska, Dr. Förder-/Verbundschule  
Hannak, Klaus Vertretung Sekundarschule  
John-Krupp, Elisabeth Katholische Kirche  
Lauer, Andrea Schulleiter  
Lederer, Volker Seniorenbeirat  
Strunk-Klein, Andrea Vertretung Grundschule  

Verwaltungsvertreter 
Bach, Bernhild  
Eilers, Leonie  
Haberer, Anne  



04/2020  Seite 2 von 10 

Meskes-Außem, Marita  
von Bülow, Alice, Beigeordnete  

Schriftführerin 
Schumacher-Birgel, Claudia  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
El-Zayat, Sarah Kinder- und Jugendparlament  
Jaritz, Karin SPD-Fraktion  
Junker, Markus Stadtschulpflegschaft  
Kretschmer, Gabriele CDU-Fraktion  
Nickel, Gabriele Ev. Kirche  
Sonntag, Simon Stadtschülervertretung  
Velten, Konrad CDU-Fraktion  
Wehrend, Lutz CDU-Fraktion  
Zander, Steffen FDP-Fraktion  
 
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

3 Einwohnerfragestunde  

4 Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Ta-
geseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege und der "offenen 
Ganztagsschule" im Primarbereich 

043/2020-4 

5 Raumkonzeptionen für die Verbundschule Uedorf und das Alexander-
von-Humboldt-Gymnasium 

674/2019-5 

6 Trägerschaft Offene Ganztagsschule Nikolaus-Schule Bornheim-
Waldorf 

040/2020-5 

7 Grundschule Bornheim Erweiterung 039/2020-6 

8 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, UWG und FDP vom 
16.12.2019 betr. Qualitätsverbesserung in der offenen Ganztagsschu-
le 

015/2020-5 

9 Anregung nach § 24 GO NRW vom 17.10.2019 betr. "nette Toilette" 726/2019-5 

10 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

048/2020-1 

11 Anfragen mündlich  

 
 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Wilfried Hanft eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und 
demographischen Wandel der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist und dass der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel be-
schlussfähig ist. 
 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel, 
 
1. die Tagesordnungspunkte 6 und 7 nach Tagesordnungspunkt 3 zu behandeln. 
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2. die Tagesordnungspunkte 12 und 13 von der Tagesordnung abzusetzen. 
 

  
Stimmenverhältnis: 
- Einstimmig - 
 
 
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1-3, 6, 7, 4, 5, 8-11. 
 
 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

 
Frau Schumacher-Birgel ist bereits zur Schriftführerin bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

 
Der neu gewählte sachkundige Bürger Dirk König wurde durch den AV Herr Hanft eingeführt 
und in feierlicher Form zum gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Auf-
gaben verpflichtet, indem er durch Erheben von seinem Platz während sich auch alle ande-
ren Anwesenden von ihren Plätzen erheben, sein Einverständnis mit folgender Formel be-
kundet. 
 
„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrneh-
men, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine 
Pflichten zum Wohle der Stadt erfüllen werde.“ 
 

3 Einwohnerfragestunde  

 
Die Einwohnerfragstunde entfällt, da keine Fragen vorliegen.  
 

4 Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in 
Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege und der "offe-
nen Ganztagsschule" im Primarbereich 

043/2020-4 

 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel empfiehlt dem Rat bezo-
gen auf seine Zuständigkeit wie folgt zu beschließen:  
 
Der Rat beschließt die nachfolgende Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Eltern-
beiträgen in Tageseinrichtung für Kinder, Kindertagespflege und der “offene Ganztagsschu-
le“ im Primarbereich“ und die Variante 2 der Elternbeitragstabellen: 
 

Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrich-
tungen für Kinder und Kindertagespflege und in Offenen Ganztagsschulen im Pri-
marbereich 
 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am xx.xx.xxxx aufgrund der §§ 7 und 41 
Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), des § 
90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
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Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch Art. 36 G v. 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2652) sowie des § 51 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kin-
dern – Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vom 03.12.2019 (GV. NRW 2019 Nr. 27 S. 894-910), 
sowie des § 9 Abs. 3 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) vom 15. Feb-
ruar 2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 
2018 (GV. NRW. S. 404), folgende Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbei-
trägen in Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege und in Offenen Ganztags-
schulen im Primarbereich (nachfolgend Offenen Ganztagsschulen) beschlossen:  

§ 1 Art der Beiträge und Zuständigkeit  

Für die Inanspruchnahme folgender Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe i. S. d. § 2 Abs. 
1, 2 Nr. 3 SGB VIII und § 5 KiBiz d. h. für  

a) Angebote zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen i. S. d. § 22 SGB VIII, 
§§ 1, § 49 Abs. 1 KiBiz  

b) Angebote zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege gem. §§ 22 bis 24 SGB VIII i. 
V. m. § 22 KiBiz  

c) außerunterrichtliche Förder- und Betreuungsangebote der Offenen Ganztagsschulen i. 
S. d. § 5 KiBiz i. V. m. RdErl. 12-63 Nr. 2 d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 
23.12.2010  

erhebt die Stadt Bornheim öffentlich-rechtliche Beiträge (Elternbeiträge) gemäß den nachfol-
genden Bestimmungen.  

§ 2 Beitragspflichtige  

Beitragspflichtig sind die Eltern und Adoptiveltern, mit denen das Kind zusammenlebt. Lebt 
das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern bzw. der 
den Eltern gleichgestellten Personen. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflege-
eltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld ge-
zahlt, treten die Personen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. Mehrere Bei-
tragspflichtige haften als Gesamtschuldner / Gesamtschuldnerinnen.  

§ 3 Einkommen  

(1) Die Beitragspflichtigen werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu 
monatlichen Beiträgen herangezogen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bemisst sich 
nach dem Jahresbruttoeinkommen der Beitragspflichtigen.  

(2) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte im Sinne 
des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie vergleichbare Ein-
künfte die im Ausland erzielt werden. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
Dem Ein-kommen nach Satz 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die 
zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern 
und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld 
nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften, das Erziehungs-
geld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz und das Elterngeld nach dem Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz bis zu einem Betrag von 300,00 EUR bleiben anrech-
nungsfrei. Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf-
grund der Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des 
Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu 
oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach 
diesem Absatz er-mittelten Einkommen ein Betrag von 10 v.H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungs-verhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen.  
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Kinderbetreuungskosten nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG in der jeweils geltenden Fassung 
sind in der vom Finanzamt anerkannten Höhe vom Einkommen abzuziehen.  
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 EStG zu gewährenden 
Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen.  

(3) Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshöhe ist das tatsächliche Jahresbruttoein-
kommen in dem Kalenderjahr, in dem der Platz in einer Kindertageseinrichtung, einer 
Offenen Ganztagsschule oder die Leistung der Tagespflege in Anspruch genommen 
werden. Zu Beginn der Inanspruchnahme des Platzes bzw. der Leistung erfolgt eine vor-
läufige Festsetzung des Elternbeitrages auf der Grundlage des Jahresbruttoeinkom-
mens des vorangegangenen Kalenderjahres.  
Sofern sich das Einkommen der Beitragsschuldner ändert, sind im Verlauf des Beitrags-
zeitraumes vorläufige Anpassungen des Elternbeitrages möglich. Die abschließende 
Prüfung und Festsetzung erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres.  

(4) Eine Ermittlung des Elternbeitrages entfällt, wenn und solange sich die Beitragspflichti-
gen durch schriftliche Erklärung gegenüber der Stadt Bornheim zur Zahlung des jeweils 
höchsten nach den Anlagen zu dieser Satzung ausgewiesenen Elternbeitrages, ent-
sprechend der gewählten Betreuungszeit, verpflichten.  

§ 4 Elternbeitrag in Tageseinrichtungen für Kinder  

(1) Die Höhe des Elternbeitrages ergibt sich aus der dieser Satzung als Anlage 1 beigefüg-
ten Beitragstabelle. Unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme wird der maß-
gebliche Beitrag entsprechend der zwischen den Eltern und dem Träger der Tagesein-
richtung für Kinder im Betreuungsvertrag für das Kind vereinbarten wöchentlichen Be-
treuungszeit von 25 Stunden, 35 Stunden oder 45 Stunden erhoben.  

(2) Die Beitragspflicht beginnt mit dem 01. des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung 
aufgenommen wird. Sie endet grundsätzlich mit Ablauf des Kindergartenjahres, zu des-
sen Ende das Kind die Einrichtung verlässt. Das Kindergartenjahr entspricht dem Schul-
jahr. Der Betreuungsplatz kann unterjährig gekündigt werden. Die Elternbeitragspflicht 
endet mit Beendigung des Betreuungsverhältnisses. Die Beitragsfreiheit nach § 50 Abs. 
1 KiBiz bleibt hiervon unberührt.  

(3) Der Elternbeitrag für Kinder über 3 Jahre gilt ab dem Monat, der auf die Vollendung des 
3. Lebensjahres folgt. Abweichend hiervon wird für Kinder, die im Zeitraum vom 01.08. 
bis einschließlich 01.11. des Kindergartenjahres drei Jahre alt werden, ab Beginn des 
Kindergartenjahres der Elternbeitrag für ein Kind über drei Jahre erhoben.  

(4) Der Elternbeitrag nach Anlage 1 der Satzung erhöht sich jährlich prozentual entspre-
chend der gem. § 37 Abs. 1 KiBiz erfolgenden Erhöhung der Kindpauschalen.  

(5) Das Verpflegungsentgelt ist nicht im Elternbeitrag enthalten. Die Finanzierung ist in dem 
Betreuungsvertrag des Jugendamtes geregelt und erfolgt in Form eines festgelegten 
Pauschalbetrages.  

§ 5 Elternbeitrag bei Betreuung in Kindertagespflege  

(1) Für die Betreuung in Kindertagespflege ergibt sich die Höhe der Elternbeiträge aus der 
dieser Satzung als Anlage 2 beigefügten Beitragstabelle und dem vereinbarten Betreu-
ungsumfang.  

(2) Die Beitragspflicht für Kindertagespflege beginnt mit dem Tag der vereinbarten Betreu-
ung.  

(3) Der Elternbeitrag nach Anlage 2 der Satzung erhöht sich analog zu Anlage 1.  
(4) Das Verpflegungsentgelt ist nicht im Elternbeitrag enthalten und wird von den Tages-

pflegepersonen abgerechnet.  
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§ 6 Elternbeitrag in Offenen Ganztagsschulen  

(1) Die Höhe des Elternbeitrages ergibt sich aus der dieser Satzung als Anlage 3 beigefüg-
ten Beitragstabelle.  

(2) Die Beitragspflicht beginnt mit dem 01. des Monats, in dem das Kind in die Offene Ganz-
tagsschule aufgenommen wird. Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich für ein Schuljahr 
(01.08. – 31.07.). Wird ein Kind unterjährig von der Teilnahme an der Offenen Ganz-
tagsschule abgemeldet, endet die Beitragspflicht zum Ende dieses Monats.  

(3) Der Elternbeitrag nach Anlage 3 der Satzung wird jährlich an die im RdErl. für gebunde-
ne und offenen Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreu-
ungsangebote im Primarbereich und Sekundarstufe I des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung v. 23.12.2010 festgelegten Erhöhungen angepasst.  

(4) Im Elternbeitrag ist keine Mittagsverpflegung und Ferienbetreuung enthalten. Diese wer-
den vom jeweiligen Träger der offenen Ganztagsschule mit den Beitragspflichtigen (§ 2) 
abgerechnet.  

(5) Ein Kind kann von der Teilnahme an außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungs-
angeboten im Primarbereich bei Beitragsrückständen von mehr als 1 Monat oder wenn 
die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren bzw. sind, ausgeschlos-
senen werden. 

§ 7 Beitragsermäßigung  

(1) Wenn zwei oder mehr Kinder derselben Beitragspflichtigen gleichzeitig eine Tagesein-
richtung für Kinder besuchen, ein Angebot der Offenen Ganztagsschule, oder Leistun-
gen der Kindertagespflege in Anspruch nehmen und die Stadt Bornheim in allen Fällen 
hierfür öffentlich-rechtliche Beiträge erhebt, wird für das Erstkind und das Zweitkind der 
Beitrag gemäß den in den Anlagen festgelegten Geschwisterermäßigungen erhoben. 
Für das dritte und alle weiteren Kinder wird kein Beitrag erhoben.  
Als Erstkind gilt das Kind, für das sich nach dem Einkommen, der Betreuungsart und der 
Betreuungsform der höchste Beitrag ergibt. Als Zweitkind gilt das Kind, für das sich nach 
dem Einkommen, der Betreuungsart und der Betreuungsform der zweithöchste Beitrag 
ergibt. Die Beitragsermäßigung gilt auch dann, wenn sie mit der Beitragsbefreiung nach 
dem KiBiz zusammentrifft.  

(2) Beitragspflichtige, die  

a. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch II 
(SGB II) oder  

b. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) oder  

c. Leistungen zur Deckung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz oder  

d. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (Miet- oder Lastenzuschuss) oder  

e. Kinderzuschlag gem. § 6 a des Bundeskindergeldgesetzes beziehen,  

(3) werden für die nachgewiesene Dauer des Bezugs dieser Leistung/en von der Elternbei-
tragspflicht (§ 90 Abs. 2, Abs. 4 SGB VIII) befreit.  

(4) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Be-
lastung den Eltern nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 2 SGB VIII i. V. m. §§ 82 bis 85, 87, 88 
SGB XII).  
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§ 8 Auskunfts- und Anzeigepflichten  

(1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen für Kinder teilt der Träger 
der Tageseinrichtung für Kinder der Stadt Bornheim unverzüglich die Namen, Anschrif-
ten, Geburtsdaten, Buchungszeiten sowie die Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder 
sowie die entsprechenden Angaben der Eltern mit.  
Für die Festsetzung der Elternbeiträge in Kindertagespflege werden die v. g. Angaben 
mit dem Antrag auf Förderung der Kindertagespflege erhoben. 
Für die Festsetzung der Elternbeiträge für das Angebot der Offenen Ganztagsschulen 
teilen die jeweiligen Träger der Maßnahme Name, Anschrift, Geburtsdaten sowie die 
Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder und die Angaben der Eltern unverzüglich mit.  

(2) Zum Nachweis des maßgeblichen Jahresbruttoeinkommens müssen die Beitragspflichti-
gen innerhalb eines Monats nach Aushändigung auf einem dafür vorgesehenen Erklä-
rungsvordruck Auskunft über das Einkommen und über die sonstigen für die Einkom-
mensermittlung bedeutsamen Verhältnisse geben sowie durch entsprechende Belege 
nachweisen. Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraumes 
verpflichtet, Änderungen in den wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen, die für 
die Bemessung des Elternbeitrages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen.  

(3) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und Anzeigepflichten nicht oder nicht in 
ausreichendem Maße nach, so wird der Elternbeitrag nach der höchsten Einkommens-
stufe, gegebenenfalls nach der jeweils vereinbarten wöchentlichen Betreuungszeit, fest-
gesetzt.  

§ 9 Festsetzung des Elternbeitrages  

(1) Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt durch Bescheid.  

(2) Ist zu Betreuungsbeginn absehbar, dass für die abschließende Beitragsfestsetzung eine 
längere Bearbeitungszeit benötigt wird, kann die Stadt Bornheim aufgrund einer Voraus-
schätzung Abschlagszahlungen als vorläufig festgesetzten Beitrag verlangen.  

(3) Bei vorläufiger Festsetzung des Elternbeitrages bzw. bei einer Festsetzung nach § 8 
Abs.3 erfolgt die endgültige Festsetzung, sobald die Festsetzungshindernisse beseitigt 
sind. Die endgültige Festsetzung erfolgt jeweils rückwirkend.  

§ 10 Jährliche Überprüfung  

Unabhängig von den in § 8 genannten Auskunfts- und Anzeigepflichten ist die Stadt Born-
heim berechtigt, die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beitragspflichtigen 
jährlich zu überprüfen. Wurden Elternbeiträge aufgrund von unrichtigen oder unvollständigen 
Einkommensangaben zu gering festgesetzt, so wird der fehlende Betrag – auch für zurück-
liegende Jahre - von den Beitragspflichtigen nachgefordert.  

§ 11 Fälligkeit, Ausgleich von Unterschiedsbeträgen  

(1) Die Elternbeiträge sind ab Betreuungsbeginn monatlich im Voraus zum 01. eines jeden 
Monats zu zahlen. Die Beiträge in Tageseinrichtungen für Kinder und in Offenen Ganz-
tagsschulen werden stets als volle Monatsbeiträge erhoben, unabhängig von An-/ Ab-
wesenheitszeiten des Kindes, Schließzeiten und Ferien der Einrichtung, o.ä. Beginnt 
oder endet ein Betreuungsverhältnis in Kindertagespflege während eines laufenden Ka-
lendermonats, wird der Elternbeitrag anteilig auf der Grundlage von 30 Tagen berech-
net, unabhängig von Ausfallzeiten des Kindes oder der Tagespflegeperson.  

(2) Etwaige sich aus einer späteren Beitragsfestsetzung ergebenden Überzahlungen sind 
mit den nächsten fälligen Monatsbeiträgen zu verrechnen; sich ergebende Nachzah-
lungsverpflichtungen sind mit dem nächsten Monatsbeitrag zu erfüllen.  
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§ 12 In-Kraft-Treten  

Diese Satzung tritt am 01.08.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Bornheim 
zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 
sowie die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganz-
tagsschule“ im Primarbereich der Stadt Bornheim außer Kraft.  
 
Anlagen  
Anlage 1 Einkommensstufen und Höhe des Elternbeitrages gem. § 4 für die Betreuung in 

Tageseinrichtungen für Kinder  
Anlage 2 Einkommensstufen und Höhe des Elternbeitrages gem. § 5 für die Betreuung in 

Kindertagespflege  
Anlage 3 Einkommensstufen und Höhe des Elternbeitrages gem. § 6 für die Betreuung in 

Offenen Ganztagsschulen 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
17 Stimmen für den Beschluss 
03 Stimmen gegen den Beschluss 
03 Stimmenthaltungen 
 

5 Raumkonzeptionen für die Verbundschule Uedorf und das Ale-
xander-von-Humboldt-Gymnasium 

674/2019-5 

 

Beschluss: 

Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel beauftragt die Verwal-
tung aufgrund des aufgezeigten Raumbedarfs der Schulen, die erforderlichen Baumaßnah-
men in die Arbeitsplanungen aufzunehmen und die 

1. zusätzlich erforderlichen Räume sowie eine Mensa an der Verbundschule Uedorf zu 
schaffen; 

2. aufgrund der Rückkehr zu G 9  zusätzlich erforderlichen Räume (Unterrichts-, Fach- so-
wie Lehrerarbeitsräume) am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium zu schaffen und die 
erforderlichen Baumaßnahmen durchzuführen.  

 
- Einstimmig -  
 

6 Trägerschaft Offene Ganztagsschule Nikolaus-Schule Bornheim-
Waldorf 

040/2020-5 

 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt die Ausführungen 
der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
- Einstimmig -  
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7 Grundschule Bornheim Erweiterung 039/2020-6 

 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demografischen Wandel beauftragt die Verwaltung, 
die bauliche Erweiterung der Grundschule Bornheim durch einen Anbau und den Ausbau 
des Dachgeschosses am vorderen Gebäudekomplex sowie den Ausbau im Erdgeschoss zur 
Mensa auf der Grundlage des anliegenden Konzeptes umzusetzen. 
 
- Einstimmig -  
 

8 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, UWG und FDP vom 
16.12.2019 betr. Qualitätsverbesserung in der offenen Ganztags-
schule 

015/2020-5 

 
Die CDU-Fraktion, UWG/Forum-Fraktion und die FDP-Fraktion beantragen Ihren Antrag für 
die Beauftragung des Bürgermeisters bei Punkt 1 dahingehend zu ergänzen, indem die OGS 
Leitungen bei der Einführung eines runden Tisches mit aufzunehmen sind. 
 
Beschluss: 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt,   
  

1. mit allen Trägern der Offenen Ganztagsschulen in Bornheim, den Schulleiter/innen, 
der Verwaltung, schulpolitischen Sprechern und die OGS Leitungen einen Runden 
Tisch zur Aufstellung von verpflichtenden Qualitätskriterien zur Erfüllung des Betreu-
ungsauftrages einzuführen.  

2. unter Berücksichtigung dieser Qualitätskriterien die bestehenden Verträge rechtssi-
cher zu überarbeiten.  

3. auch nach der Erstellung der Qualitätskriterien den Runden Tisch regelmäßig zum 
Austausch einzuberufen.  

 
 
Abstimmungsergebnis zu Ziffer 1: 
Einstimmig 
 
Abstimmungsergebnis zu Ziffer 2: 
19 Stimmen für den Beschluss 
04 Stimmen gegen den Beschluss 
 
Abstimmungsergebnis zu Ziffer 3: 
15 Stimmen für den Beschluss 
06 Stimmen gegen den Beschluss 
02 Stimmenthaltungen 
 

9 Anregung nach § 24 GO NRW vom 17.10.2019 betr. "nette Toilet-
te" 

726/2019-5 

 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Schulen, Soziales und demographischen Wandel nimmt die Ausführun-
gen der Verwaltung zum Projekt „Nette Toilette“ zur Kenntnis. 
 
- Einstimmig -  
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10 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorheri-
gen Sitzungen 

048/2020-1 

 
Mündliche Mitteilungen 
Keine. 
 
 
Beantwortung von Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
Von der Sitzungsvorlage-Nr. 048/2020-1 Kenntnis genommen. 
 
Zusatzfrage 
AM Frau Kleinekathöfer  
Kann bittet nochmals geprüft werden, ob nicht doch eine Möglichkeit für Frauen die bei den 
verpflichtenden B1 und B2 Sprachkursen, welche für die Berufe existenziell sind, besteht, 
eine Kinderbetreuung einzurichten. 
 
Antwort: 
Wird nochmals geprüft (VHS). 
 

11 Anfragen mündlich  

 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 20:32 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Wilfried Hanft  gez. Claudia Schumacher-Birgel 
Vorsitz  Schriftführung 
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